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Ab 01. Februar 2023 
Einreichen von Bauanträgen aller  Antragsarten 

Änderung des Amtes für die Antragsabgabe nach Einführung des Digitalen Bauantragsverfahrens 

Am Landratsamt 

 Digital 
nur über 

Planfertiger 
+ 

Papierform  
(3-fach) mit  

Unterschriften 

Bei der Gemeinde  

 

NUR  in  

Papierform 
einschl. 

Unterschriften 
 

⇒ Bauantrag einschl. Tektur- und 
Änderungsantrag 

⇒ Antrag auf Vorbescheid 

⇒ Antrag auf Teilbaugenehmigung 

⇒ Antrag auf isolierte Abweichung 
von Vorschriften der BayBO und 
auf Grund der BayBO erlassenen 
Vorschriften 

⇒ Antrag auf Verlängerung einer 
Baugenehmigung 

⇒ Antrag auf Verlängerung eines 
Vorbescheides 

⇒ Antrag auf 
Abgrabungsgenehmigung (auch 
Vorbescheid, 
Teilabgrabungsgenehmigung, 
Baubeginnsanzeige Abgrabung) 

⇒ Antrag im 
Genehmigungsfreistellungs-
verfahren 

⇒ Antrag auf isolierte Ausnahme 
oder isolierte Befreiung von den 
Festsetzungen eines 
Bebauungsplanes, einer sonstigen 
städtebaulichen Satzung oder von 
Regelungen der BauNVO 

⇒ Beseitigungsanzeige 

⇒ Baubeginnsanzeige, Anzeige der 
Nutzungsaufnahme 

⇒  Kriterienkatalog 

    

 

• Antrag im 
Genehmigungsfreistellungs-
verfahren 

• Antrag auf isolierte Ausnahme 
oder isolierte Befreiung von den 
Festsetzungen eines 
Bebauungsplanes, einer sonstigen 
städtebaulichen Satzung oder von 
Regelungen der BauNVO 

• Beseitigungsanzeige 

In 3-facher 
Ausfertigung 

wie bisher 

 


